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8. Nachtrag

zur Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen im Sinne

des Saarländischen Kinderbetreuungs- und -bildungsgesetzes (SKBBG)

vom 18.06.2008

Aufgrund des § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der derzeit

geltenden Fassung hat der Rat der Kreisstadt Neunkirchen in seiner Sitzung am

05.10.2016 folgenden Nachtrag zur Satzung für die städtischen

Kindertageseinrichtungen beschlossen:

Artikel 4

Die Anlage gemäß § 5 der Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen

wird wie folgt geändert:

Regelkindergarten:

für das erste Kind 109,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind 82,00 €

3. Kind 62,00 €

4. Kind 47,00 €

für den Besuch des Kindergartens

ausschließlich nachmittags je Kind

(gleicher Betrag wie 4. Kind) 47,00 €

Kindertagesstätten (Ganztagsbetreuung)

für das erste Kind 171,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind 128,00 €

3. Kind   96,00 €

4. Kind   72,00 €

Kurze Ganztagsbetreuung (7 Stunden)

für das erste Kind 127,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind   95,00 €

3. Kind   71,00 €

4. Kind   53,00 €

Kindertagesstätten

(Altersgemischte Gruppen

für Kinder von 7 Mon. bis 6 Jahre)

für das erste Kind 235,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind 176,00 €

3. Kind 132,00 €

4. Kind   99,00 €

Kinderhorte (nachmittags)

für das erste Kind 104,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind  78,00 €

3. Kind  59,00 €

4. Kind  44,00 €

Kinderkrippen (mit sechsstündiger Betreuungszeit)

für das erste Kind 222,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind 167,00 €

3. Kind 125,00 €

4. Kind   94,00 €

Kinderkrippen (mit zehnstündiger Betreuungszeit)

für das erste Kind 370,00 €

für die weiteren Kinder

2. Kind 278,00 €

3. Kind 209,00 €

4. Kind 157,00 €

FGTS Modell 3 (täglich 12.30 bis 17 Uhr)

für das erste Kind 60,00 €

Geschwisterermäßigung

für jedes weitere Kind 40,00 €

Ferienbetreuung an FGTS Modell 3

(für Kinder, die nicht das lange Angebot nutzen)

Für jedes Kind 30,00 €/Woche

Zusatzbetreuungsangebot an FGTS Furpach

(7-7.45 Uhr oder 17-18 Uhr)

für das erste Kind 30,00 €

für die weiteren Kinder 20,00 €

Zusatzbetreuungsangebot GGTS

(Montag bis Donnerstag 16-17 Uhr, freitags 13-17 Uhr)

für das erste Kind 30,00 €

für die weiteren Kinder 20,00 €

Artikel 5

Dieser Satzungsnachtrag tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung in Kraft.

Neunkirchen, 05.10.2016

Fried, Oberbürgermeister

Nach § 12 (5) des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der derzeit

geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung

von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein

Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande

gekommen gelten.

Amtliches

Kurz + Knapp
Sperrung

Vom 21. bis 22. Oktober findet auf

dem Parkplatz zwischen den Hoch-

öfen das diesjährige Neunkircher

Oktoberfest statt. Da der Aufbau

bereits ab 17. Oktober startet, sind

die Parkplätze in dieser Zeit bis

einschließlich 24. Oktober gesperrt.

Ab Dienstag, 25. Oktober, kann der

Parkplatz wieder wie gewohnt ge-

nutzt werden.

Vollsperrung

Aufgrund der Vollsperrung der

Brückenstraße zwischen Illingen

und Merchweiler werden ab 24. Ok-

tober erhebliche Fahrplanände-

rungen auf den Linien 308, 708

und 739 durchgeführt. Wir bitten

unsere Kunden sich über die neuen

Fahrzeiten und Strecken auf der In-

ternetseite www.nvg-neunkirchen.

de zu informieren. Gerne stehen

auch unsere Mitarbeiter in den Kun-

denzentren der NVG am Stumm-

denkmal sowie am Bahnhof Illingen

in der Rotunde für weitere Informa-

tionen zur Verfügung.

Bürgerinitiative

Am Dienstag, 25. Oktober, 18 Uhr,

trifft sich die „Bürgerinitiative Stadt-

mitte e.V.” im KOMMzentrum,

Kleiststraße 30b, Neunkirchen. The-

ma ist die Planung des ehrenamt-

lichen Engagements am Weih-

nachtsmarkt. Außerdem steht auch

das Viertelfest 2017 auf der Tages-

ordnung. Alle die helfen möchten,

Neunkirchen noch lebenswerter zu

gestalten, sind herzlich eingeladen.

Weitere Infos: Stadtteilbüro Neun-

kirchen, Tel. (06821) 919232

Bürgerstammtisch

Am 27. Oktober, 18 Uhr, treffen

sich die Ehrenamtler des „Bürger-

stammtisches Unterstadt” zu ihrer

nächsten Sitzung in der Gaststätte

Lämmerhof, Wellesweilerstraße

142 in Neunkirchen. An diesem

Tag planen die Bürgerinnen und

Bürger der Unterstadt eine neue

Begrünungsaktion für die Neunkir-

cher Innenstadt. Die regelmäßigen

Treffen sind offen für Alle, die sich

ehrenamtlich engagieren möchten.

Weitere Infos: Stadtteilbüro Neun-

kirchen, Tel. (06821) 919232

Abgesagt

Die geplante Musicalfahrt des Land-

kreises Neunkirchen in Zusammen-

arbeit mit den Jugendbüros nach

Stuttgart zu „Rocky” am 13. No-

vember kann leider aus organisa-

torischen und personellen Gründen

nicht stattfinden. Auch ein Ersatz-

termin kann zu diesem Zeitpunkt

zu unserem Bedauern nicht ange-

boten werden.

Der Stadtrat hat sich einstimmig

für eine Anpassung der Eltern-

beiträge für die Zusatzbetreuung

an der Gebundenen Ganztagsschu-

le ausgesprochen (siehe amtliche

Bekanntmachung).

Einstimmig wurde außerdem der

Kooperationsvertrag mit dem Ca-

ritasverband Schaumberg Blies e.V.

für das Projekt „Floßfahrt” verlän-

gert. Der Vertrag gilt für die Jahre

2017 und 2018. Dabei unterstützt

die Stadt das Projekt mit jährlich

rund 30.000 Euro. „Floßfahrt” leis-

tet einen wichtigen Beitrag zur

sozialen Stabilität des Wohnge-

bietes Winterfloß in Wellesweiler.

Nach entsprechender Abwägung

der eingegangenen Stellungnahme

stimmten die Ratsmitglieder ein-

stimmig für die Aufstellung der 6.

Änderung des Flächennutzungs-

planes der Kreisstadt Neunkirchen.

Dabei geht es um die Bereiche

Schlawerie, Alte Ziegelei und die

Bahntrasse der ehemaligen Heinitz-

bahn. Auch die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 122 Eber-

steinstraße in Wiebelskirchen als

Bebbauungsplan der Innenent-

wicklung wurde mit einer Ände-

rung des Geltungsbereiches ein-

stimmig beschlossen. Außerdem

wurden eine außerplan- und über-

planmäßige Ausgaben des Abwas-

serwerkes genehmigt.

Einstimmig bei Enthaltung der Lin-

ken ist der Erlass des 1. Nachtrags-

haushaltsplanes für das Haushalts-

jahr 2016 beschlossen worden.

Aus dem Stadtrat

Die Eröffnung der Bliesterrassen wird erwartet. Foto: Stadt Neunkirchen

Es ist die größte Stadtentwick-

lungsmaßnahme der letzten

Jahre: Das Großprojekt Blies-

terrassen. Der erste Bauab-

schnitt der umfangreichen Bau-

maßnahme zur Erlebbarmach-

ung der Blies im Herzen der

Stadt ist nun fertiggestellt.

Deshalb findet die offizielle Er-

öffnung am Donnerstag, den

13. Oktober, statt.

Nach der Einweihung durch Ober-

bürgermeister Jürgen Fried im Bei-

sein der Minister Reinhold Jost

und Stephan Toscani, können ab

17 Uhr alle interessierte Bürger-

innen und Bürger die Bliester-

rassen erkunden. Bei einem klei-

nen Fest spielt dazu passend die

„Blies-Blues Band” auf.

Auch für das leibliche Wohl wird

gesorgt sein. Außerdem werden

sachkundige Führungen  ange-

boten.

Im Bereich zwischen Lübbener

Platz und Willi-Brandt-Brücke wur-

den im ersten Bauabschnitt nicht

nur die Uferbefestigungen auf

beiden Seiten der Blies erneuert,

sondern auch Sitzstufen und Trep-

pen-Terrassierungen am nördlich-

en Bliesufer angelegt. Die Maß-

nahme  wird rund 2,3 Millionen

Euro kosten und wurde in weiten

Teilen durch das Land gefördert.

Schon jetzt ist sicher, dass der 2.

Bauabschnitt im Frühjahr nächs-

ten Jahres beginnen wird. Dabei

werden hauptsächlich Arbeiten

auf der südlichen Bliesseite (Lin-

denallee) durchgeführt. Die vor-

aussichtlichen Kosten dafür be-

laufen sich auf rund 2,95 Millio-

nen Euro.

Bliesterrassen-Einweihung
Kleines Fest für die Bevölkerung mit Live-Band
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Kreisstadt Neunkirchen

Bekanntmachung

des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des

Zweckverbandes „Landschaft der Industriekultur Nord” (LIK.Nord)

Aufgrund § 16, Satz (1) der Satzung des Zweckverbandes „Landschaft der

Industriekultur Nord" (LIK.Nord) i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 30. Januar

2014 (Amtsbl. S. 99), § 15 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit

in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 723), zuletzt

geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393),

in Verbindung mit § 99 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- vom 27.

Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2015

(Amtsbl. I., S. 376), hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Landschaft

der Industriekultur Nord" (LIK.Nord) in ihrer Sitzung am 20.09.2016 den

Jahresabschluss 2015 des Zweckverbandes wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss weist folgendes Ergebnis aus:

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 283.404,66 €

dem Gesamtbedarf der Aufwendungen auf 283.404,66 €

dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf 0,00 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 218.040,68 €

den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 292.879,04 €

dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.838,36 €

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 987.503,43 €

den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.841.124,87 €

dem Saldo aus Investitionstätigkeit 853.621,44 €

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 €

den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.411,48 €

dem Saldo aus  Finanzierungstätigkeit 7.411,48 €

Somit ergibt sich ein ordentliches Jahresergebnis von 0,00 €.

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung,

Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter

Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich

festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Rechenschafts-

berichtes des Zweckverbandes Landschaft der Industriekultur Nord für das

Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung

und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften

des Saarlandes liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des

Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten

Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der

Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte

Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Rechenschaftsbericht

abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 KSVG und nach § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten

Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen

werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche

Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler

berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die

Angaben in Buchführung, Inventar, der Übersicht über örtlich festgelegte

Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und

Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der

wesentlichen Einschätzungen des Verbandsvorstehers sowie die Würdigung der

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. Wir sind

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere

Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden

Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der

Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Neunkirchen, 31.08.2016

ATAX Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Bach, Wirtschaftsprüfer

Offenlegung

Der Jahresabschluss 2015 und der Prüfungsbericht ATAX Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegen in der Zeit vom 17.10.2016 bis einschließlich

24.10.2016 in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr in der Geschäftsstelle LIK.Nord, Bahnhof

Landsweiler-Reden, Bahnhofstraße 17, 66578 Schiffweiler zur Einsichtnahme

öffentlich aus.

Merchweiler, 28.09.2016

Patrick Weydmann, Verbandsvorsteher

Amtliches

Ausschreibung

Die Kreisstadt Neunkirchen schreibt die folgenden Leistungen öffentlich aus:

ZBN - Teilabbruch Grenzmauer und Herstellung Mauerabdeckung

GS Wellesweiler - Rollladenarbeiten DIN 18 358

GGTS Am Stadtpark - Ausstattung Musikzimmer und Freizeiträume

GS Wellesweiler - Verglasungs-,  Metallbauarbeiten

Nähere Informationen und kostenloser Download der Bewerbungsunterlagen

unter www.neunkirchen.de/ausschreibungen.html

Neunkirchen, 12.10.2016

Fried, Oberbürgermeister

Amtliches

Bürgermeister Jörg Aumann und die „Ehrenamtler”
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Laubzeit
Es ist Oktober und das erste

Laub fällt von den Bäumen. Die

Stadt ist für die Laubbeseitigung

von rund 8000 Bäumen ver-

antwortlich.

Dazu werden drei Kehrmaschi-

nen des Zentralen Betriebs-

hofes (ZBN) eingesetzt. Außer-

dem ist ein Großteil der Be-

schäftigten beim ZBN mit Be-

sen, Rechen und Laubblasgerä-

ten unterwegs, um Gehwege

und Grünflächen, die mit der

Kehrmaschine nicht befahren

werden können, vom Laub und

den daraus resultierenden Un-

fallgefahren zu befreien. Auch

die Anwohner sind in dieser Zeit

gefordert. Da der ZBN nur dort

die Straßen und Gehsteige rei-

nigt, wo die Reinigung ganzjäh-

rig gegen Gebühr durchgeführt

wird oder die Stadt Grund-

stückseigentümerin ist, sind die

Anwohner in den übrigen Be-

reichen jetzt in der Pflicht, wie

es die Straßenreinigungssatz-

ung der Kreisstadt vorsieht.

Kommt ein Anlieger dieser

Pflicht nicht nach, kann er bei

eventuellen Unfällen haftbar

gemacht werden. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass das Laub

über die Grüne Tonne oder den

heimischen Komposthaufen zu

entsorgen ist. Auch die Anliefe-

rung auf dem Grünschnittsam-

melplatz in der Unteren Blies-

straße ist möglich.

Nur bitte das Laub nicht in die

Rinne kehren und darauf hoffen,

dass es durch die Kehrmaschi-

ne entsorgt wird. Dies könnte

Verstopfungen der Straßenein-

läufe führen, dann staut sich

das Wasser auf der Straße und

stellt einerseits eine große

Unfallgefahr. Zwischen 500

und 1.000 Tonnen Laub fallen

in jedem Jahr an und werden

ZBN entsorgt.

Klar ist, dass bei der Entsorgung

über Grüne Tonne, Eigenkom-

postierung oder Anlieferung auf

der Kompostieranlage ein er-

heblicher Beitrag zum Umwelt-

schutz und zur Gewinnung von

wertvoller Komposterde geleis-

tet wird. So hat auch die Laub-

zeit ihr Gutes und bei dieser Be-

trachtungsweise wird es dann

auch nicht schwerfallen, die

kommenden Wochen zu über-

stehen.

In der Zeit vom 29. September

bis 5. Oktober wurden beim

Standesamt Neunkirchen fol-

gende Geburten, Eheschließun-

gen und Sterbefälle beurkundet.

Die Genehmigungen der Veröf-

fentlichung liegen vor.

Geburten

21.09. Mia Sophie Zubix. Neun-

kirchen; 26.09. Anouk Vida

Müller, Neunkirchen; Ben Tobias

Michael Petrol, Neunkirchen;

28.09. Sara El Amraoui, Neun-

kirchen; 29.09. Zia Julia Malter,

Furpach; 30.09. Jonas Heine,

Spiesen-Elversberg; 01.10.

Linus Sascha Jannen, Neunkir-

chen

Eheschließungen

30.09. Natascha Ruffing und

Florian Patrick Simon, Furpach

Sterbefälle

29.09. Günter Dietrich Bei-

secker, Wiebelskirchen, 76 J;

01.10. Lieselotte Bernhardt

geb. Meiser, Wellesweiler, 65

J; 01.10. Henny Annita Braß

geb. Zinsmeister, Neunkirchen,

83 J; 03.10. Rudolf Werner,

Neunkirchen, 84 J; 04.10.

Ursula Marianne Schaal geb.

Friedrich, Neunkirchen, 94 J

Standesamt

Gratulationen
Oberbürgermeister Jürgen Fried

und der zuständige Ortsvor-

steher gratulieren:

Frau Anna Leiser

Hermannstraße 10,

66538 Neunkirchen,

93. Geburtstag am 14. Oktober

Frau Ilse Ecker

Johannesstraße 12,

66538 Neunkirchen,

98. Geburtstag am 16. Oktober

Herrrn Rudolf Jäckel

Bei der Alten Furt 12,

66539 Neunkirchen,

90. Geburtstag am 17. Oktober

Frau Margarete Müller

Fabrikstraße 43,

66539 Neunkirchen,

93. Geburtstag am 18. Oktober

Frau Anneliese Spies

Vogelschlagstraße 20,

66538 Neunkirchen,

97. Geburtstag am 18. Oktober

Veranstaltungen 13. - 19. Oktober

Ausstellungen

bis Fr, 28. Oktober

Ausstellung zum Wettbewerb

„14. Neunkircher

Wohlfühloasen”

Rathaus Galerie, Oberer Markt 16

Stadtteilbüro Neunkirchen

bis Do, 10. November

„Öl oder Acryl-Hauptsache

Italien” von Annelie Scherschel-

Freudenberger

Galerie Neunkircher Künstlerkreises,

Oberer Markt 1

Neunkircher Künstlerkreis

Feste 

Mi, 19. Oktober

Oktoberfest der AWO Wiebelsk.

Wibilohaus

Führungen/Vorträge

So, 16. Oktober, 15 Uhr

Führung über den Neunkircher

Hüttenweg mit K. Olschewski

Treffpunkt: Stummsche Reithalle

Kreisstadt Neunkirchen

Musik/Theater

Sa, 15. Oktober, 11 - 21 Uhr

CLOSRCON- Closr to your stars

Neue Gebläsehalle

Gizmo Management GmbH

Sport

Do, 13. Oktober, 14.30 Uhr

Seniorenwanderung

zur Reiterklause

Treffpunkt: Hofgut Furpach

Pfälzerwald-Verein Neunkirchen

Sonstige

Do, 13. Oktober, 15 - 18 Uhr

Workshop „2 links - 2 rechts”

Wie kommt der Faden an den

Strumpf?

Momentum-Kirche am Center,

Bliespromenade 1

Handarbeitskreis Herz Jesu Neunk.

Sa, 15. Oktober, 11.30 - 12 Uhr

Beten für den Frieden

Momentum-Kirche am Center,

Bliespromenade 1

Di, 18. Oktober, 18.30 Uhr

Lesung „Fliehende Träume”

von Roman Schafnitzel

Momentum-Kirche am Center,

Bliespromenade 1

Mi, 19. Oktober

Herbstkaffee beim VdK Hangard

Gasthaus Zur Eiche

Änderungen vorbehalten

Neunkircher Kulturgesellschaft
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Herzlichen Glückwunsch

Maria Lehberger feierte in der letzten Woche  gemeinsam mit ihrer

Familie ihren besonderen 95. Geburtstag im Ortsteil Kohlhof. Dazu

kamen auch Oberbürgermeister Jürgen Fried und Ortsorsteher Klaus

Becker und gratulierten ganz herzlich. Die Beiden überbrachten der

Jubilarin zudem auch Glückwünsche von Rat und Verwaltung.

Konzert
Hans-Dieter Kuhn „Dies' Lied”

Fr, 14. Oktober, 20.30 Uhr, Stummsche Reithalle

Die Saarbrücker Zeitung schrieb über seine Musik: „Seine Lieder füh-

len hinein in die Nischen des alltäglichen Lebens und erschließen

sich dem, der sich einen Rest an Gefühlen bewahren konnte und die

Welt mit allen Sinnen erfährt.” Der saarländische Komponist, Arrangeur

und Sänger Hans-Dieter Kuhn wird sich selbst bei seinem Konzert in

der Stummschen Reithalle am Klavier begleiten und gemeinsam mit

einer Combo aus Bass (Achim Schneider) und Schlagzeug (Daniel

Weber) seine Lieder interpretieren: Musik nach Gedichten bekannter

Lyriker (Kästner, Ringelnatz, Tucholsky u. a.) aber auch eigene Texte.

Das Programm enthält viele frühe Lieder des Komponisten und noch

gänzlich neue, die er u. a. auf seiner CD „Dies' Lied” veröffentlicht

hat. Den Konzertbesucher erwartet ein intensives Konzerterlebnis!

VVK: 12,60 €, AK: 14 €

Blues
Magman's Night of Blues

Mit Stompin' Heat und Bluzmatics

Sa, 15. Oktober, 20 Uhr, Stummsche Reithalle

Nach langer Pause bringt der saarländische Bluesveteran Martin

„Magman” Müller in der vierten Auflage von Magman's Night of Blues

wieder eine geballte Ladung Blues und mehr mit.

Der renommierte Gitarrist und Percussionist macht zusammen mit

dem saarländischen Bluesharpspieler Blind Dog Mayer, auch bekannt

als Stompin' Heat, den Anfang. In edler Bühnenset-Atmosphäre geht

die musikalische Reise ins Mississippi-Delta, zu den verrauchten

Jukebox Kneipen mit Akzenten aus Jump 'n' Jive, weiter zu den Hobo-

Treffen und streift die große schwarze Gospel Tradition inklusive dem

treibenden Boogie. Anschließend steht ein weiterer saarländischer

Blues-Pionier auf der Bühne: Bluesharpspieler Gernot „Junior” Scheerer

mit seiner Band. Die Bluzmatics spielen Blues „from Chicago to L.

A.”. Bluesklassiker und Eigenkompositionen werden in stilistischer

Vielfalt meist mit viel Bluesharp gekonnt interpretiert. VVK: 13,70 €,

AK: 15 €

Vorverkauf bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional

und CTS Eventim, Tickethotline (0651) 9790777

oder www.nk-kultur.de/halbzeit

Es war bestes Pflanzwetter, als

sich 12 „Ehrenamtler” dieser Tage

trafen, um die Schotterfläche

neben dem Marktmeisterhäus-

chen am Neuen Markt zu begrü-

nen. Mehrere Stunden benötigten

die Hobbygärtner um die zahlrei-

chen Pflanzen richtig anzuordnen

und einzupflanzen. Die neue

Grünfläche wird durch eine hand-

bemalte Ruhebank des syrischen

Kunstmalers Hani Yabroudi be-

reichert. „Es macht jede Menge

Freude. Vor allem dann, wenn

spontane Hilfe aus der Nachbar-

schaft kommt. „So unterstützte

Susanne Daniels von der Markt-

apotheke uns mit einer Spende”,

stellt Ulrike Heckmann, Vorsitzen-

de der Bürgerinitiative Stadtmitte

e.V. dar. Das Projekt wird fort-

gesetzt. Weitere Infos erteilt das

Stadtteilbüro Neunkirchen, Tel.

(06821) 91 92 32.

für den Neuen Markt

Grüne Daumen


